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VSMA beantwortet Fragen rund um die „Riester-Rente“ 

Am 1. Januar 2002 ist das Altersvermö-

gensgesetz (AVmG) in Kraft getreten. Ziel

ist die Verschiebung von der umlage-

finanzierten sozialen hin zur kapital-

gedeckten privaten Altersvorsorge. Die

mit der „Riester-Rente“ verbundenen

Zulagen und steuerlichen Förderungen

werden jedoch nur gewährt, wenn das

jeweilige Produkt des Versicherers den

strengen Vorgaben des Gesetzgebers ent-

spricht. Antworten auf Fragen, die für 

alle „förderungswilligen“ Arbeitnehmer

wichtig sind, erhalten Sie bei der VSMA.

Was geschieht, wenn ein Arbeit-
nehmer in Vorruhestand geht?

Leistungen aus der geförderten Alters-

vorsorge dürfen nicht vor Vollendung des

60. Lebensjahres oder dem Beginn einer

Altersrente oder dem Eintritt einer ge-

setzlichen Rentenversicherung erbracht

werden.

Was passiert im Fall von Arbeitslosig-
keit oder finanziellen Engpässen?

Da auch Arbeitslose einen Anspruch auf

Förderung haben, passiert grundsätzlich

gar nichts, solange die entsprechenden

Eigenbeiträge erbracht werden. Wenn ein

Vertrag nicht weitergeführt werden kann,

besteht die Möglichkeit der Beitrags-

freistellung oder Vertragsauflösung. Bei

Vertragsauflösung müssen die erhaltenen

Zulagen vom Versicherer an den Staat

zurückgezahlt werden. Die darüber hinaus

durch den Sonderausgabenabzug erhalte-

ne Förderung wird vom Finanzamt zurück-

gefordert.

Was passiert im Todesfall 
mit dem geförderten Vertrag?

Eine Hinterbliebenenversorgung, wie

bei der gesetzlichen Rentenversicherung

bzw. bei privaten Lebensversicherungen,

gibt es nicht! Für Witwen und Waisen

bleibt eine Versorgungslücke, zumal die

gesetzliche Witwenrente zum 1. Januar

2001 reduziert wurde.

Der überlebende Ehegatte kann das

vom verstorbenen Ehegatten hinterlas-

sene Altersversorgungskapital steuerun-

schädlich auf einen eigenen Altersvorsor-

gevertrag übertragen lassen. Geht das

Altersvorsorgekapital jedoch auf andere

Erben (z. B. Kinder) über, sollen nicht nur

die Zulagen und Sonderausgabenvorteile

zurückgezahlt, sondern auch die Erträge

und Mehrzuwächse besteuert werden!

pflicht (nachgelagerte Besteuerung), so-

weit sie auf geförderte Beiträge entfallen.

Alternativen zu den Fördermodellen

Zumindest bei nichttarifgebundenen

Unternehmen bietet sich die Möglichkeit,

dass Arbeitnehmer aufgrund des seit dem

1. Januar 2002 entstehenden Rechtsan-

spruchs auf Entgeltumwandlung z. B. eine

Direktversicherung im Rahmen einer be-

trieblichen Altersversorgung abschließen. 

Ein solcher Vertrag kann als Renten-

oder Kapitaltarif und mit Einschluss einer

Hinterbliebenenversorgung sowie ggf.

auch einer Berufsunfähigkeitsabsiche-

rung ausgestattet werden und bietet

somit einen wesentlich umfassenderen

Versicherungsschutz für die individuelle

Versorgung. Da die Beiträge für diese Ver-

sicherungsform bereits während der Bei-

tragszahlung pauschal versteuert werden,

wodurch sich im Regelfall wiederum

Steuervorteile für den Arbeitnehmer

ergeben, ist die Kapitalzahlung bei Ver-

tragsablauf steuerfrei. Altersrenten aus

Direktversicherungen werden im Gegen-

satz zu der „Riester-Rente“ nur mit dem

wesentlich günstigeren Rentenertrags-

anteil besteuert.

Im Rahmen der betrieblichen Altersver-

sorgung sind darüber hinaus auch weitere

Durchführungswege möglich, die durch

Entgeltumwandlung der Arbeitnehmer

eine weitergehende und dem indivi-

duellen Bedarf des Einzelnen entsprechen-

de Alters- und Hinterbliebenenversorgung

ermöglichen.

Weitere Informationen zur Riester’schen

Rentenreform finden Sie in der Rubrik

„Recht & Steuern“ auf S. 59.
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Kann anstelle der Rentenleistung
auch eine Kapitalauszahlung
erfolgen?

Nein! Das Gesetz sieht nur eine zusätz-

liche gleich bleibende, bis ans Lebensende

garantierte Zusatzrente vor.

Sind die angebotenen Produkte 
„seriös“?

Alle staatlich geförderten Produkte

müssen zertifiziert werden. Diese Prüfung

erfolgt durch das Bundesaufsichtsamt für

das Versicherungswesen (BAV). Zurzeit hat

noch kein Unternehmen diese Zertifizie-

rung erhalten. Förderfähige Verträge dür-

fen deshalb noch nicht verkauft werden.

Vorzeitig abgeschlossene Verträge wurden

einerseits im Jahr 2001 noch nicht geför-

dert, andererseits droht bei vielen Verträ-

gen im Jahr 2002 eine Umstellung, wenn

diesen das Zertifikat nicht erteilt wird.

Wie wird die „Riester-Rente“ 
steuerlich behandelt?

Da die Einzahlungen in die staatlich ge-

förderte private Altersversorgung wegen

der Zulagen bzw. des Sonderausgaben-

abzuges praktisch steuerfrei sind, unter-

liegen die späteren Rentenleistungen im

vollen Umfang der individuellen Steuer-


